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Investment-Information 

Deutsche Investmentfondsbranche unter-

stützt EU-Vorschlag zur Angleichung von 

Regulierungsstandards 

Mansfeld: Schritt zu fairem Wettbewerb 

und gutes Signal für alle Anleger 
 
Frankfurt am Main, 6. Mai 2009. Die deutsche Invest-

mentfondsbranche begrüßt den Vorschlag der EU-

Kommission, für alle Anlageprodukte vergleichbare 

Rahmenbedingungen zu schaffen. Ziel der EU-

Kommission ist es, für Investmentfonds, fondsgebun-

dene Lebensversicherungen, Zertifikate und teilweise 

auch Bankeinlagen einheitliche Informations- und Of-

fenlegungspflichten gegenüber dem Kunden und ver-

gleichbare Vertriebsregeln zu erreichen. „Es gibt kei-

nen Grund, warum Anlageprodukte für Privatanleger 

unterschiedlichen Regeln unterworfen sein sollten. Die 

Absicht, Vergleichbarkeit zwischen den einzelnen Pro-

dukten zu schaffen und Anlegerschutz auf hohem Ni-

veau zu sichern, ist ein Schritt zu fairem Wettbewerb 

und ein gutes Signal für alle Anleger“, erläutert Dr. 

Wolfgang Mansfeld, Präsident des BVI Bundesverband 

Investment und Asset Management. 

Insbesondere die Offenlegung von Interessenkonflikten 

und Kosten wird von der Investmentfondsbranche be-

grüßt. Unterschiedliche Regulierungsstandards hätten 

bislang hier eine produktübergreifende Vergleichbarkeit 

verhindert. 

Nach Vorstellungen der EU-Kommission liefere die mit 

der letzten Novelle der Investmentrichtlinie eingeführte 
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so genannte Key Investor Information einen guten 

Maßstab für anlegerfreundliche Informationen. Diese 

Key Investor Information soll den bisherigen verein-

fachten Prospekt ersetzen und auf zwei Seiten klar und 

einfach verständlich über die Produkteigenschaften 

informieren. Die Ausdehnung dieses Standards auf 

andere Anlageprodukte ist nach Ansicht des BVI es-

senziell, um Wettbewerbsverzerrungen zu verhindern. 

Auch die Vereinheitlichung von Vertriebsregeln wird 

vom BVI begrüßt. „Es muss durchgängig gelten, dass 

Interessenkonflikte bei Vermittlern und die Vereinnah-

mung von Provisionen nicht zu Lasten der Anleger ge-

hen dürfen“, so Mansfeld. Zu Recht stelle die EU-

Kommission fest, dass die Regelung der Finanzmarkt-

richtlinie für den Vertrieb von Investmentfonds und an-

deren Wertpapieren hier als „Benchmark“ gelte. In 

Deutschland wurden diese Regelungen durch das 

Wertpapierhandelsgesetz umgesetzt. 

In der Vergangenheit seien vergleichbare Anlagestra-

tegien in unterschiedlich transparenten Produkthüllen 

angeboten worden. Mit einem produktneutralen Regu-

lierungsansatz werde daher ein Beitrag zu einem effek-

tiven Anlegerschutz geleistet.  

 

Ihre Ansprechpartner beim BVI: 

 

Andreas Fink 069/15 40 90-254 

Frank Bock -239 

Panagiotis Siskos -250 

presse@bvi.de 


